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Betreff 
 
Änderung der Satzung über die Stadtbücherei -  Büchereisatzung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin fol-
genden Beschluss zur Änderung der Büchereisatzung zu fassen: 
 
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Änderung der §§ 11 und 12 der Satzung 
über die Stadtbücherei Sankt Augustin - Büchereisatzung - in der nachstehenden Fassung.“ 
 
§ 11 Gebühren 
 
1. Entleihgebühren 
für 12 Monate ab Gebührenentrichtung 20,00 Euro 
oder pro Medieneinheit 1,00 Euro 
Für alle Familienmitglieder in einem Haushalt ist nur einmal die Jahresgebühr zu entrichten. 
 
Berufsschüler, Auszubildende, Studenten, Grundwehr- und Zivildienstleistende sowie 
Schwerbehinderte ab 50% Behinderung erhalten auf die Jahresgebühr einen Nachlass in 
Höhe von 50 %, weiterhin Neubürger innerhalb eines Jahres nach Zuzug nach Sankt Au-
gustin. 
 
Gebührenfreiheit besteht für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
sowie für Schüler der allgemeinbildenden Schulen, Inhaber des „Sankt Augustin Auswei-
ses“, der JuLeiCard und der Ehrenamtskarte NRW.  
 
Gebührenermäßigung und -befreiung kann nur gegen Nachweis der vorgenannten Voraus-
setzungen 
gewährt werden. 
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2. Säumnisgebühren 
bei Überschreitung der Leihfrist pauschale Bearbeitungsgebühr pro Mahnfall 1,00 Euro 
zuzüglich: 
 
in der 1. Woche pro Medieneinheit 1,00 Euro 
in der 2. Woche pro Medieneinheit 2,00 Euro 
in der 3. Woche pro Medieneinheit 3,00 Euro 
 
3. Ersatzausweis 
bei Verlust oder Beschädigung 
Erwachsene 3,00 Euro 
Kinder und Jugendliche 2,00 Euro 
 
4. Vormerkung 
pro Medieneinheit 1,00 Euro 
 
5. Leihverkehr 
Vermittlungsgebühr pro Medium 1,50 Euro 
zzgl. Portopauschale und Verpackung 
bzw. entstehende Kosten 
bei Online-Bestellungen 1,50 Euro 
 
6. Rückspulgebühr 
für Video-Kassetten 0,50 Euro 
 
7. Internetnutzung 
Gebühr für Nutzer, die keine Jahresgebühr entrichtet haben 2,00 Euro je angefangene 
Stunde der Internetnutzung. 
S/W - Ausdruck 0,10 Euro pro Seite 
 
§ 12 In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die derzeit geltende Büche-
reisatzung in der Fassung vom 01.01.2008 außer Kraft.“ 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Die Benutzergebühr der Stadtbücherei dient dazu, die Benutzer an den Kosten der Stadt-
bücherei zu beteiligen und ausreichend Mittel für den Neukauf von Medien bereitzustellen. 
Aufgrund der Preissteigerungen bei Büchern und Medien und zur Sicherung des Qualitäts-
standards ist eine moderate der Erhöhung der Gebühren vorgesehen. 
 
Die bestehenden Gebührenermäßigungen für spezielle Nutzergruppen bleiben erhalten, 
zusätzlich wird eine einmalige Ermäßigung für Neubürger vorgeschlagen, damit diese das 
vielseitige Angebot der Stadtbücherei kennen lernen können. 
 
Die bestehenden Gebührenbefreiungen bleiben unverändert und werden um die Ehren-
amtskarte NRW erweitert. 
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Aufgrund gesunkener Internetkosten sollen Nutzer mit bereits entrichteter Jahresgebühr von 
zusätzlichen Internetgebühren befreit werden, um ihnen alle Informationsmöglichkeiten ei-
ner modernen Bibliothek anzubieten. 
 
Die Änderung der Büchereisatzung tritt zum 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Im Haushalt (Sachkonto 525530) sind Mehreinnahmen in Höhe von jährlich 2.000 EUR ab 
dem Jahr 2010 veranschlagt. 
 


